
Beiblatt zur Parlatnentskorrespondenz 4.Juni 1952 

In 13e~~:twort~g der Anfrage d.el' Abg.Dr. Gas s e 1 ich und Gen.().s,se~", 

betreffend die, Durohführung d.er nächstel\Hochechül.erschafts~ahlel1, te1J t 
." ", -. '. ", <:C.-.' . ': ,'", . ';"';'" .,' .:' ,. - -. . 

. "Bundesminister für Unterri'oht Dr. K 0 1 b folgendes mit: 

i'Die Durohführung der Wahlen zu den Organen der österreichischen 

Hochschülerechaft Ende November oder, Anfang Dezember,d.J. ist untunlich. 
. . 

da die Naohinskriptionsfrist an einzelnen Hochschulen erst. Ende November 

ab~Jiutt und erSt nach diesem Zei tpunk'te das Generalsekre;tariat bzw. das 

, AJ;antru:~sonalrefe~at der öaterreichischen Hoohsohülerschaft in der Lage 1st f 
,'. ," '" ~ ~ !·I:·.~: :. :.' .,-.'. ", ,i ': -,: .... -:~: .. \>;: .<:} /~ : ,': _: i" .-. . •.•. :; ::.:' • ..' . . :. , 

die Nationale zu sammelnundd,ie ,Aufstellung der. Wahllisten inAngrit~;'~\1 
I' -' '.,' '. ." :, ":'"," 

nehmen. Naohde~ Erfahrungen darle.tztellHOchsoh~~~l;~(J~tl:fts~.a.~.~m.i,t: .. Ili\,lr 
ordnungsgemässet'l ~rehführung dieser Arbeit eine Frist von mindastensvier 

Wochen srtorder1ich. Gegen die Festsetzung des Wahlterminesim Dezember 

s~richt 'insbesondere noch der Umstand, dass zu dieser: Zeit Viele auswärts 

beheimatete Studierende nicht mehr im'HochschuloX't weilen, sondern in ihre 

He ima tot ort a zurückgekehrt sj,nd~ 

Auch der Zentralausschussder Österreiohischen Hoohschülorsohaft ha.t 

siohaua diesen Gründen gegen die vorß'eschlagene Vor"erlegung des Wa.hltem1nes , . 

ausgesproohe~. Da. gamäs13 § 1 der Höchschülerschaftswahlordnung dar Wahltag 

vom Bundeamiidstarium für Unterrioht nach Anhörung der :aka.dem:l.schen Behörden 
'\ ' 

und des Zentralauaschusses der österreichisohen Hochachülersc'haft, welcher 

gemäss§ 4 .des Hoehschülerschaftsgesetzee,BGB1.Nr.l74/50, das oberst!:) Ol"gan 

del- Hoohsohüferscha~t ist, festgesetzt wird, era.chte ich es nicht für zweok

dienlich, der österreichischen Hochschülerschat't einen Wahlterrnin vonusohre1ben. 

gegen· den sie sich ausgesprochen hat." 

-....... -.-

439/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




